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Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte Abwägungsdokumentation 
für den Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 “Agri-PV-
Freiflächenanlage Plath 2 An der Rinderkoppel” der Gemeinde Lindetal. 
  
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die Bürger sowie die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen erhoben haben, von dem 
Abwägungsergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.  
  
Sachverhalt 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindetal hat den Vorentwurf des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 “Agri-PV-Freiflächenanlage Plath 2 An der 
Rinderkoppel” in der Fassung vom Februar 2024 beschlossen und zur öffentlichen 
Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB bestimmt. 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 
02.04. bis zum 03.06.2024. 
Der Inhalt der in den Ergebnissen der Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen sind in 
der als Anlage 1 + 2 beigefügten Abwägungstabelle aufgeführt. Die Stellungnahmen wurden 
geprüft und sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle 
behandelt werden.  
  
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
  
Rechtliche Grundlagen 
§ 1 Abs. 7 Baugesetzbuch 
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine 
 
Anlage/n 

1 Abwägungsprotokoll (öffentlich) 
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Gemeine Lindetal 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5 „Agri-PV-Freiflächenanlage Plath 2 An 

der Rinderkoppel“  
 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 1 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB  

 
BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

 
Aufgestellt: 
Burg Stargard / Neubrandenburg, den 21.11.2024 
 

Gemeinde Lindetal     

Amt Stargarder Land Bau- und Ordnungs-
amt 

Mühlenstraße 30 17094 Burg Stargard Tel.: 039603 25335 Fax: 039603 25342 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 1 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern  x 

2. Deutsche Telekom Technik GmbH 15.04.2024  

3. E.DIS Netz GmbH 02.05.2024  

4. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 16.05.2024  

5. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Neubrandenburg 10.04.2024  

6. GDMcom GmbH 17.04.2024  

7. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 24.05.2024  

8. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 23.05.2024  

9. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 17.05.2024  

10. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 10.04.2024 keine Stellungnahme 

11. Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 10.04.2024  

12. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 21.05.2024  

13. Bergamt Stralsund 29.04.2024  

14. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 24.05.2024  

15. Landesforst M-V 02.05.2024  

16. Straßenbauamt Neustrelitz 25.04.2024  

17. Wasser- und Bodenverband Obere Havel/Obere Tollense  x 

18. Zweckverband für Wasserver- und Abwasserentsorgung 10.04.2024  

19. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 08.05.2024  

20. Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG)  x 

21. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 19.04.2024  

22. Hauptzollamt Stralsund 16.05.2024  

23. BIL 10.04.2024 Negativauskunft 

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte 15.04.2024 Zwischenbescheid 
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Nachbargemeinden: 

1. Gemeinde Pragsdorf 29.04.2024 nicht berührt 

2. Gemeinde Cölpin 29.04.2024 nicht berührt 

3. Stadt Burg Stargard 29.04.2024 nicht berührt 

4. Gemeinde Neetzka   

5. Stadt Woldegk   

6. Gemeinde Blankensee 11.04.2024 nicht berührt 

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 02.04.2024 bis zum 03.06.2023 sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

1. BUND M-V e.V. 29.05.2024 

2. Pirvatperson 1 29.05.2024 

3 Privatperson 2 30.05.2024 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom 
Technik GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und als Hinweis in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung der Deutschen 
Telekom Technik GmbH, dass sich im Plangeltungsbereich Tele-
kommunikationslinien der Deutschen Telekom AG befinden, zur 
Kenntnis. 
Die genaue Lage des Kabels ist aufgrund des Maßstabes nicht 
feststellbar. Vermutlich tangiert die Telekommunikationslinie im 
Nordosten den Plangeltungsbereich und liegt ansonsten auf dem 
Flurstück der Kreisstraße. 
Die fachtechnischen Hinweise werden als Hinweis in die Begrün-
dung eingestellt. 
Der Vorhabenträger hat zugesichert, dass etwaige Erdungsanla-
gen mindestens die geforderten 15 m einhalten oder dass auf 
seine Kosten Schutzmaßnahmen oder Umverlegungen vorge-
nommen werden. 
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Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung der E.DIS Netz 
GmbH, dass Niederspannungsstromkabel im Plangeltungsbe-
reich befinden, zur Kenntnis. 
Aus dem Plan kann entnommen werden, dass sich das Kabel in 
der Nordostecke im Bereich des Weges befindet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise der Neubrandenburger 
Stadtwerke GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung der Neubranden-
burger Stadtwerke GmbH, dass keine Anlagen des Unterneh-
mens im Bereich der gemeindlichen Planung bestehen, zur 
Kenntnis. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise der Handwerkskammer 
Ostmecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung der Handwerks-
kammer Ostmecklenburg-Vorpommern, dass keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung nicht bestehen, zur Kenntnis. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise der GDMcom GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung der der GDMcom 
GmbH, dass keine Anlagen der Erdgasspeicher Peissen GmbH, 
Ferngas Netzgesellschaft mbH, ONTRAS Gastransport GmbH 
und VNG Gasspeicher GmbH von der gemeindlichen Planung 
betroffen sind, zur Kenntnis. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise der Industrie und Handels-
kammer Neubandenburg werden im Rahmen der Bebauungs-
planung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung der Industrie und 
Handelskammer Neubandenburg, dass es keine Anmerkungen 
zur gemeindlichen Planung gibt, zur Kenntnis. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffenen Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der Vodafone 
GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt zur Kenntnis, dass Vodafone 
GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH keine Einwände ge-
gen die gemeindliche Planung geltend macht. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Kul-
tur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und 
nicht in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt zur Kenntnis, dass im Plangel-
tungsbereich der gemeindlichen Planung keine Bodendenkmale 
bekannt sind. Die Unterlagen des Landkreises sagen etwas an-
deres. 
 
 
 
 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte war am Verfahren 
beteiligt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Plangeltungsbereich 
kein Grabungsschutzgebiet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, dass zur Ermittlung der Auswirkun-
gen der gemeindlichen Planung auf Kultur- und Sachgüter auf 
Kosten des Vorhabenträgers archäologische Voruntersuchungen 
mittels einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten erfor-
derlich sein sollen. Dafür bietet nach Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichts Schwerin (2 A 3548/15 SN) das Denkmalschutzge-
setz des Landes keine Grundlage. In § 2 Abs. 4 BauGB heißt es: 
„Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärti-
gem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden so-
wie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemes-
senerweise verlangt werden kann.“ 
Da der gegenwärtige Wissensstand nicht mal einen Verdacht auf 
Vorkommen von BD zulässt, kann auch keine Prospektierung ge-
fordert werden. 
 
Der Hinweis auf Entdeckung neuer Bodendenkmale war Bestand-
teil des Vorentwurfes. 
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Die gemeindliche Planung erfordert keine Umweltverträglichkeits-
prüfung. 
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Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21.11.2024    19 

 

Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für in-
nere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und nach-
richtlich in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung des Landesamtes 
für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, dass sich ge-
setzlich geschützte Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Gel-
tungsbereich der gemeindlichen Planung befinden, zur Kenntnis. 
 
Die Vermessung wurde vom Vermessungsbüro Hoffmann-Part-
ner GmbH ergänzt. Der Festpunkt wird nachrichtlich in die Pla-
nung eingestellt. 
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Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte war am Verfahren 
beteiligt. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte werden im Rahmen Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen und in die Planung eingestellt. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Dem wird gefolgt. 
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Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
Die Höhe der PV-Anlagen wird festgesetzt im weiteren Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Durchführungsvertrag werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Der Vorhabenträger hat die Flächen gepachtet. Die privatrechtli-
che Verfügungsberechtigung ist nachzuweisen. 
 
 
 
Der Durchführungsvertrag wird vor Satzungsbeschluss unter-
zeichnet. 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zum § 12 Abs. 3a BauGB werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept wird mit dem Entwurf 
eingereicht. 
 
Mittelbare Beeinträchtigungen werden durch Aufwertungen ge-
schützter Biotope abgewendet. 
Eine Aufwertung der geschützten Biotope wird vorgenommen 
 
 
Der Verlust von nur 15% landwirtschaftlicher Nutzfläche wird 
nachgewiesen. 
 
Der Biotop 08486 wird nicht mit eingezäunt. 
Kenntnisnahme, dass der Biotop 08486 (Kleingewässer) einen 
ausreichenden Korridor aufweist. 
 
Die Biotope 08501 und 08497werden als Laichgewässer aufge-
wertet. 
 
Kenntnisnahme, dass der EAB nach Abwendung der mittelbaren 
Beeinträchtigung der Kleingewässer durch Aufwertung zu einem 
Reptilien- bzw. Amphibienhabitat zugestimmt wird. 
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Kenntnisnahme, dass die Abstandflächen zum Plather See einzu-
halten sind 
 
 
Der AFB wird an die aktuelle Planung angepasst 
 
 
Im Landesportal als Dauergrünlandflächen definierte Flächen 
werden aus dem Plangebiet ausgegrenzt. 
 
Die Gemeinde Lindetal nimmt zur Kenntnis, dass der Gra-
ben/Rohrleitung L-46 den Plangeltungsbereich tangiert. 
Durch die Vermessungsgrundlage war der Graben und die Bö-
schung, soweit diese im Plangeltungsbereich liegen, bereits im 
Vorentwurf als Wasserfläche festgesetzt. Die Rohrleitung tangiert 
nur auf einer Länge von unter 8 m den Plangeltungsbereich und 
verläuft ansonsten außerhalb von diesem.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan setzt keine Überbauung der Rohrleitung fest 
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Jedoch überquert der bestehende Weidezaun außerhalb des 
Plangeltungsbereichs die Rohrleitung und verläuft im Plangel-
tungsbereich in nicht mal einem Meter Abstand zur Böschungs-
oberkante.  
Das unter Umständen bei Rohrleitungen, für den Fall einer sehr 
tiefen Lage, die 5 m gemäß § 38 WHG im Havariefall nicht ausrei-
chen, kann nachvollzogen werden; aber eine pauschale Erhöhung 
für den gesamten Gewässerverlauf des offenen Grabens nicht. 
Der Bebauungsplan setzt keine Anlagen gemäß § 36 WHG fest, 
da die Baugrenze mindestens 7 m von der Rohrleitung und durch 
den Waldabstand mindestens 18,5 m von der Böschungskante 
entfernt ist. 
Eine Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes liegt nicht 
vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die fachtechnischen Hinweise der 
unteren Wasserbehörde zur Kenntnis. Sie sind bei der Realisie-
rung durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beach-
ten und werden als Hinweis in Begründung eingestellt. 
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Die Gemeinde Lindetal nimmt die Hinweise aus bodenschutz- und 
abfallrechtlicher Sicht zur Kenntnis und stellt diese in die Begrün-
dung ein. 
 
 
 
 
 
 
Die Bodenkundliche Baubegleitung wird Bestandteil des Durch-
führungsvertrages. 
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Die Gemeinde Lindetal nimmt zur Kenntnis, dass in der Nähe zum 
Plangebiet Baudenkmale bekannt sind und im Plangebiet Boden-
denkmale. 
Diese werden in die weitere Planung eingestellt. 
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Plath 1 und 2 liegen westlich des Plangeltungsbereichs. Die Ent-
fernung zum Plangeltungsbereich beträgt mehr als 350 m. Unmit-
telbar vor dem Plangeltungsbereich befindet sich eine 12 m breite 
Feldhecke, die teilweise auch als Biotop geschützt ist und jegliche 
Blickbeziehung zwischen Baudenkmalen und geplanter ca. 4 m 
hohen PV-Anlage unterbindet. Anders verhält es sich mit dem 
Funkmast, der auf der Seite PV-Anlage ca. 500 m entfernt von 
den Baudenkmalen steht und die Feldhecke überragt. Eine Stör-
wirkung der geplanten PV-Anlage auf die Baudenkmale im Wes-
ten kann deutlich ausgeschlossen werden. 
Plath 34 und 35 liegen östlich des Plangeltungsbereichs. Der 
Plangeltungsbereich liegt nur 62 m entfernt von der Scheune von 
Plath 34; jedoch hat die Gemeinde Lindetal bewusst mit der Bau-
grenze und damit mit den PV-Modulen 200 m Abstand gehalten 
zum Baudenkmal. Der Abstand zum Funkmast westlich des Plan-
geltungsbereichs beträgt hier knapp 450 m. Wenn der Funkmast 
in 450 m Abstand zulässig ist, ist die Forderung des Abstandes 
von 500 m zur PV-Anlage fragwürdig. 
Der Nachweis fehlender wechselseitiger Sichtbeziehungen zwi-
schen den Baudenkmälern und dem Plangebiet wird in den Um-
weltbericht dargelegt.  
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Das Blendgutachten liegt zwischenzeitlich vor und weist nach, 
dass die potentielle Blendwirkung sehr gering ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Lindetal nimmt zur Kenntnis, dass der Landkreis 
als zuständiger Baulastträger der Kreisstraße generell keine Ein-
wände gegen die gemeindliche Planung erhebt. 
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Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu Kampfmitteln werden zur Kenntnis genommen 
und in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
Der Vorhabenträger wird den Feuerwehrplan vor Satzungsbe-
schluss erstellen und mit der Brandschutzstelledienststelle ab-
stimmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung des Bergamtes 
Stralsund, dass keine bergbaulichen Belange sowie keine Be-
lange nach Energiewirtschaftsgesetz in der Zuständigkeit des 
Bergamtes durch die gemeindliche Planung berührt werden, zur 
Kenntnis. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men und im erforderlichen Umfang in die weitere Planung einge-
stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept wird durch den Vorha-
benträger zum Entwurf in die Planung eingestellt. 
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Die einzigen (degenerierten) Moorflächen im Plangebiet liegen im 
außerhalb der Baugrenzen.  
Durch die Planung wurde keine Degeneration von Mooren verur-
sacht, sodass ein solcher Eingriff im Rahmen der Planung nicht 
auszugleichen ist. Einer Regeneration von Moorflächen steht das 
Vorhaben nicht im Wege. Eine Rechtswidrigkeit des Planes dar-
aus abzuleiten, dass durch Andere verursachte Schäden nicht im 
Rahmen der Planung geheilt werden, ist nicht nachvollziehbar. 
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Der Umweltbericht legt unter 2.2.1 Bestand die Funktion des Plan-
gebietes als Luftaustauschfläche dar. Unter 2.2.6 Prognose wird 
ergänzt, dass diese Luftaustauschfunktion durch die Planung ggf. 
eingeschränkt wird, dies aber durch Neupflanzungen ausgegli-
chen werden kann. Die Einschätzung, dass die Auswirkungen auf 
das Klima unerheblich sind, bleibt bestehen. Die Genehmigungs-
fähigkeit der Planung ist gewährleistet. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der Landesforst Meck-
lenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung Landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern, dass der gemeindlichen Planung nur 
unter Auflagen zugestimmt wird, zur Kenntnis. 
Zu 1. Die Waldflächen auf den Flurstücken 74/1 und 77 der Flur 
1 in Plath sind über den öffentlichen Weg Flurstücke 75/3 und 
78/2 erschlossen. Zwischen Wald und Zaun im Plangeltungsbe-
reich, der die Weidefläche begrenzt, befindet sich ein Graben, 
ein Gewässer zweiter Ordnung, der nicht von der Feuerwehr 
durchfahren werden kann. Insofern ist die Auflage seitens der 
Gemeinde nicht zu verstehen. 
Zu 2. Dem wird gefolgt beim Flurstück 74/1 und der kleine Strei-
fen, wo Bepflanzung im Waldabstand vorgesehen war, gestri-
chen. Beim Flurstück 77 ist die Pflanzung nur in einem kleinen 
Teilbereich vorgesehen, um die Sichtverbindung vom öffentli-
chen Weg (touristische Nutzung) und der PV-Anlage zu mindern. 
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Der geforderte 6 m breite Streifen ohne Vegetation würde die 
landwirtschaftlichen Flächen ohne Anlass reduzieren. Die Weide-
fläche grenzt auch jetzt an den Graben. Da PV-Freiflächenanla-
gen kein erhöhtes Brandrisiko haben, ist dies nicht erforderlich. 
 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Straßenbauamtes 
Neustrelitz werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung des Straßenbau-
amtes, dass keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung 
bestehen, zur Kenntnis. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Zweckverbandes für 
Wasserver- und Abwasserentsorgung Strasburg werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung, dass das Unter-
nehmen keine Anlagen im Plangeltungsbereich hat zur Kenntnis. 
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Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung und Ausführungen des Bundesamtes für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung, dass seitens der 
Bundeswehr keine Einwände gegen die gemeindliche Planung 
bestehen, zur Kenntnis. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung und Ausführungen des Staatlichen Bau- und Liegen-
schaftsamtes Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung des Staatlichen 
Bau- und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg, dass sich nach 
derzeitigem Kenntnisstand kein vom SBL verwalteter Grundbe-
sitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Plangeltungsbe-
reich befindet, zur Kenntnis. 
 
 
. 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung des 
Hauptzollamtes Stralsund werden im Rahmen der Bebauungs-
planung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Feststellung, dass aus zoll-
rechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen die 
gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Die Gemeinde Lindetal nimmt zur Kenntnis, dass eine konventio-
nelle Freiflächenphotovoltaikanlage eine negative landesplaneri-
sche Stellungnahme erhalten hat. 
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Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept wird vom Vorhabenträ-
ger und dem Landwirt zum Entwurf vorgelegt. 
Die Klärung erfolgt mit dem geänderten Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan sowie dem landwirtschaftlichen Nutzungskonzept zum 
Entwurf. 
Die Prognose ist Bestandteil des landwirtschaftlichen Nutzungs-
konzeptes. 
Der Durchführungsvertrag kann erst vor Satzungsbeschluss ab-
geschlossen werden. 
 
Der größte Teil des Plangebietes liegt in Kernbereichen land-
schaftlicher Freiräume der Stufe 3 Die Hinweise zur Eingriffsrege-
lung bieten die Möglichkeiten und das Erfordernis diesen Belang 
mit erhöhten Kompensationsflächenumfängen zu bedienen. Dies 
erfolgte in Tabelle 7 des Umweltberichtes über erhöhte Lagefak-
toren. Artenschutzrechtlichen Belangen wird durch große Modul-
reihenabstände und Bodenfreiheit des Zaunes Rechnung getra-
gen. Störungsempfindliche Tierarten wurden während der Erfas-
sungen im Bereich des Vorhabens nicht festgestellt. 
 
Das nächstgelegene Trinkwasserschutzgebiet ist 3 km entfernt. 
Das Vorhaben verursacht, im Vergleich zu anderen Bauvorhaben, 
äußerst geringe Versieglungen und sorgt im Gegenzug für eine 
Extensivierung großer Flächen intensiv genutzten Ackers. 
Dadurch werden zum einen sehr kleinflächig Eingriffe in die 
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Grundwasserneubildungsfunktion vorgenommen, zum anderen 
jedoch ausgedehnte Flächen extensiven Grünlandes dazu ge-
wonnen, die der Retention und Filterung von Niederschlagswas-
ser dienen und gleichzeitig der Erosion von Bodenflächen entge-
genwirken. Die Belastungen durch die intensive Landwirtschaft, 
wie Verdichtung, ständige Bodenbearbeitung und Fremdstoffein-
träge werden beseitigt. Die oben beschriebene Verbesserung der 
Boden- und Biotopfunktion der Ackerfläche sorgt für eine verbes-
serte Niederschlagswasserrückhaltung und Grundwasserqualität 
und somit insgesamt für eine Erhöhung der Grundwasserneubil-
dungsfunktion. Das Vorhaben entspricht den Vorgaben des LEP. 
 
Eingriffe in das Landschaftsbild werden durch Neupflanzungen 
minimiert. Diese werden nach Ende der Standdauer der Anlage 
und nach Abbau der Module weiterhin für ein verbessertes Land-
schaftsbild sorgen. Laut EEG ist die Vorrangstellung der Erzeu-
gung regenerativer Energien gegenüber anderen Belangen, aus 
Gründen des gemeinschaftlichen Interesses der gesicherten 
Energieversorgung und der Sicherheit, nur in Ausnahmefällen in 
Frage zu stellen. In Anbetracht der relativ kurzen Standdauer von 
maximal 30 Jahren (im Vergleich zu anderen Anlagen der Ener-
gieerzeugung), der Wohlfahrtswirkung auf Boden, Biotope und 
Habitatqualität sowie der zwar hohen jedoch nicht höchsten Ein-
stufung des Landschaftbildraumes ist ein solcher Ausnahmefall 
nicht erkennbar.  
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangene Ab-
lehnung der Planung durch den BUND werden zur Kenntnis ge-
nommen und im erforderlichen Umfang in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Ablehnung der Planung durch 
den BUND zur Kenntnis. 
 
Im nächsten Planungsschritt wird alles aufeinander abgestimmt. 
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Zu 1.2 Um der Wahrheit genüge zu tun, weist der Bereich auch 
wesentlich niedrigere Werte auf zwischen 24 und 47. 

 
Zu 1.3 siehe 1.1 
Zu 1.4 Die Arbeiten am Konzept begannen erst, als das Planver-
fahren für den Bebauungsplan schon lief. 
 
Zu 1.5 Kenntnisnahme Prüfung ob Hunde zulässig sind 
 
 
Zu 1.6 Selbstverständlich gibt es eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum Entwurf. 
 
Zu 1.7 Der Vorhabenträger wollte den Nachweis erst zum Entwurf 
erbringen. 
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Die Weidefläche wurde ausgeschlossen aus der Planung. 
 
 
 
Das liegt im Eigeninteresse des Bauherrn 
 
Bei Agri PV beansprucht nun noch Ackerfläche. 
 
 
Die Rückbauverpflichtung wird im Durchführungsvertrag geregelt. 
Dies war der Begründung des Vorentwurfes zu entnehmen. 
 
 
 
Nein, dies gehört in den Vorhaben- und Erschließungsplan. 
 
 
 
Landwirtschaftliche Nutzung besteht auf 90% unverändert. PV nur 
auf 10%. 
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Aus dem landwirtschaftlichen Nutzungskonzept geht hervor, wel-
che Flächen dazu zählen. 
 
 
 
 
 
Diese Auswirkungen werden über die Berechnung von 10% der 
Fläche als Eingriff kompensiert 
 
Kenntnisnahme, dass die Bodeneinträge aus Solaranlagen noch 
nicht untersucht sind. Aussagen können hierzu nicht getroffen 
werden 
 
Der Versiegelungszuschlag bezieht sich auf Versiegelungen und 
Versiegelungen sind mit dem Boden verbundene Flächen 
 
 
 
 
 
GRZ entspricht der Überdeckung usw. diese ist regelmäßig deut-
lich größer als die Fläche, die der landwirtschaftlichen Nutzung 
nach Nutzungskonzept entzogen wird. 
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Es wurde kartiert 
 
 
 
 
 
Der AFB war lediglich ein sehr früher Arbeitsstand. Zum Entwurf 
werden die Maßnahmen aus dem AFB in die Planung eingestellt. 
 
 
Bodenfreiheit ist unvereinbar mit Wolfsschutz 
Durchschnittlich 15 cm Bodenfreiheit wird übernommen 
 
 
 
 
 
Der AFB wird angepasst 
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Der Gemeinde liegen keine Erfassungsdaten vor. Die Angabe 
kann nicht übernommen werden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangene Ab-
lehnung der Planung durch die Privatperson1 werden zur Kennt-
nis genommen; jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt die Ablehnung der Planung durch 
die Privatperson1 zur Kenntnis. 
 
 
In den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von 
Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Im-
missionsschutz (LAI) vom 08.10.2012 heißt es: 
„Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovol-
taikanlage entfernt befinden, erfahren erfahrungsgemäß nur kurz-
zeitige Blendwirkungen. Lediglich bei ausgedehnten Photovoltaik-
parks könnten auch weiter entfernte Immissionsorte noch relevant 
sein.“  
Warum eine Verdopplung des Abstandes erhebliche Blendwirkun-
gen im Sinne des BImSchG hervorrufen soll, erschließt sich nicht. 
In der Begründung stand auch, dass wegen der nahe gelegenen 
Kreisstraße ein Blendgutachten zu erstellen ist.  Diese liegt zwi-
schenzeitlich vor und stellt fest, dass bei der Wohnbebauung von 
Plath keine Reflexionen durch die PV-Anlage nachweisbar sind. 
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Laut Stellungnahme LK MST gilt die Bezeichnung MST 910/1 für 
das Wohnhaus Nr.34, MST 910/2 für das Bauernhaus Nr.35 und 
MST 911/1 für die dazugehörige Scheune.  
Die Bezeichnung der Scheune ist daher 911/1. Die Scheune ist 
vom Dorfeingang aus Richtung Ballin kommend wegen der vor-
handenen straßenbegleitenden Baumhecke nicht präsent. 

 
Seitens des Weges zum See versperren Gehölze und Bebauung 
und letztendlich das Gelände die Sicht auf die Scheune.  

 
Eine exponierte Lage ist somit nicht erkennbar.  
Entscheidend ist, ob die Wirkung der Denkmäler von außen sei-
tens öffentlich zugänglicher Flächen durch das Vorhaben beein-
trächtigt wird. Vom höchsten Punkt des Weges südlich der nördli-
chen Fläche ergibt sich ein Blick auf die max. 5 m tiefer gelegenen 
Denkmäler. Dieser bleibt erhalten. Der Weg ist nicht öffentlich, 



 

21.11.2024    60 

sondern lediglich eine Zufahrt zur Unterstellhalle südlich des We-
ges. 

 
Vom Weg zum See sind die Einblicke wie oben bereits dargestellt 
durch Gehölze, Bebauung und Gelände versperrt. 
Der Umgebungsschutz im 200 m Umkreis für die Denkmäler ist 
also gewahrt. Eine detaillierte Wahrnehmung der Bauwerke ist auf 
durch Gehölze, Bebauung und Gelände versperrt. 
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Der Umgebungsschutz im 200 m Umkreis für die Denkmäler ist 
also gewahrt. Eine detaillierte Wahrnehmung der Bauwerke ist auf 
die Entfernung kaum noch möglich. 
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Der Blick von den Denkmälern auf die PV Anlage ist im Fall der 
nördlichen Fläche durch Gehölze versperrt. Im Fall der südlichen 
Fläche gewährt das Gelände einen durch die Scheune, durch an-
dere bauliche Anlagen und durch Gehölze beeinträchtigten Blick 
auf die geplante Anlage. Um diesen beeinträchtigten Blick weiter 
abzumindern, wurden Gehölzpflanzungen an der Nordseite der 
südlichen Fläche vorgesehen. Diese werden durch Baumpflan-
zungen verstärkt werden.  
Eine „bedrängende Wirkung“ übt die Anlage schon durch die Dis-
tanz von 200 m nicht aus. Die Gehölzpflanzungen vermeiden dies 
gänzlich. 
 
Die beschriebenen Sichtachsen seitens der MSE 45 und des We-
ges zum See sind sichtversperrt. Von einer Funktion als dominie-
rende Landmarke seitens dieser Verkehrsverbindungen kann 
nicht die Rede sein. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Be-
denken und Anregungen zur Planung durch die Privatperson 2 
werden zur Kenntnis genommen; jedoch nicht in die Planung ein-
gestellt. 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Lindetal nimmt zur Kenntnis, dass eine erhebliche 
Einschränkung der Planflächen gefordert wird. 
 
 
 
Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan liegt zeitlich vor dem Beginn der Studie. Dadurch kann 
diese nur für künftige Planungen gelten. 
 
 
 
 
 
Der Fischadler wurde im Rahmen der Brutvogelerfassungen 
nicht festgestellt. 
Entscheidend ist, ob die Wirkung der Landschaft von außen sei-
tens öffentlich zugänglicher Flächen durch das Vorhaben beein-
trächtigt wird. In der Tat ist der höchste Punkt der Ackerfläche 
des nördlichen Plangebietes mit 117 m über Pegel eine der 
höchsten Erhebungen in der Landschaft. Man kann ihn vom Plat-
tenweg der zwischen Balliner und Plather See verläuft an der 2 
km südlich gelegenen Kreuzung mit der Freileitung östlich von 
Ballin erkennen. Ebenfalls zu erkennen ist er vom nördlichen 
Ortsausgang Plaths 1,5 km südwestlich. Die Entfernungen zur 
Vorhabenfläche sind jedoch so groß, dass die Fläche nur als 
Schattierung erscheint und keinesfalls landschaftsprägend ist. 
Das Vorhaben würde auf die Entfernung keine landschaftsstö-
rende Wirkung entfalten. Seitens der Ortschaft Plath und seitens 
des Plather Sees ist von der nördlichen Vorhabenfläche lediglich 
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die gehölzbestandene südliche Grenze zu erkennen. Einblicke 
auf die Vorhabenfläche werden durch die Gehölze und die Topo-
graphie versperrt. Dies wird im Umweltbericht korrigiert. 
Im Fall der südlichen Fläche gewährt das Gelände einen durch 
Bebauung und durch Gehölze beeinträchtigten Blick auf die ge-
plante Anlage seitens der Ortschaft Plath. Um diesen beeinträch-
tigten Blick weiter abzumindern, wurden Gehölzpflanzungen an 
der Nordseite der südlichen Fläche vorgesehen. Diese werden 
durch Baumpflanzungen verstärkt werden.  
Der Blick seitens der Badestelle des Plather Sees auf die Vorha-
benfläche wird durch vorhandene und geplante Gehölze sicht-
versperrt. Auf diese Weise können Eingriffe in das Landschafts-
bild vermieden werden. 

 

Die Lage der Fläche in einem Kernbereich landschaftlicher Frei-
räume der Stufe 3 fließt in die Kompensationsberechnung ein und 
verursacht einen erheblichen Zuwachs an Kompensationsbedarf. 
 
Das Landschaftsbild wird aufgrund vorhandener und geplanter 
Gehölze, der Topographie sowie der großen Entfernungen zu Ein-
blickpunkten nicht erheblich beeinträchtigt (siehe oben). Paneelen 
und Zaun werden sichtverstellt sein. Eine Videoüberwachung der 
Anlage ist vorgesehen. 
 
Aspekte der Vermarktung von Grundstücken sind nicht Gegen-
stand der Bauleitplanung. 
 
Kenntnisnahme des Vorschlages zur Reduzierung der Anlage 
Die Weidefläche wird aus Gründen des Artenschutzes aus der 
Planung genommen. 
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Eine erheblich nachteilige Wirkung übt die geplante Anlage durch 
die Distanz von 200 m nicht aus. Die vorhandenen und geplanten 
Gehölze und die Topographie vermeiden dies gänzlich. (Siehe 
oben) 
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Eine bedeutende Rastplatzfunktion konnte im Rahmen der Erfas-
sungen nicht nachgewiesen werden. 
Groß- und Greifvogelarten wurden im Rahmen der Erfassungen 
als Brutvögel nicht festgestellt. Nahrungsgäste finden weiterhin 
ein Habitat zwischen den weit auseinandergestellten Modulrei-
hen. Artenschutzrechtliche Ausschlussgründe sind nicht erkenn-
bar. 
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